


04. Dezember 2012
     

 
     
     
     
     
Verwandtenunterstützung gemäss Art. 328/329 ZGB i.V.m. Art. 24 SHG
Sozialhilferechtliche Unterstützung von      

  , geb.      

  
Sehr geehrte     



Das Sozialamt der Gemeinde       unterstützt  FORMDROPDOWN 
       seit      . Die monatliche Sozialhilfe beläuft sich zur Zeit auf ca. Fr.      . 

Gemäss Art. 328 und 329 ZGB in Verbindung mit Art. 24 Sozialhilfegesetz (SHG, bGS 851.1) ist die Sozialhilfebehörde verpflichtet abzuklären, ob direkte Verwandte einen Beitrag an die Sozialhilfe leisten können. Gestützt auf die genannten zivilrechtlichen Bestimmungen ist, wer in günstigen Verhältnissen lebt, verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.

Da die Verwandtenunterstützungspflicht der öffentlichen Sozialhilfe vorgeht und da wir diesbezüglich den Auftrag haben, allfällige Möglichkeiten von Verwandtenbeiträgen abzuklären, bitten wir Sie, den beigelegten Fragebogen ausgefüllt zusammen mit den erbetenen Beilagen (siehe Fragebogen S. 3) bis      

   an das Sozialamt       zurückzusenden.

Wir werden sodann Ihre Unterlagen vertraulich prüfen und Sie über das Ergebnis baldmöglichst in Kenntnis setzen. Sollten Sie aufgrund unserer Berechnung Leistungen erbringen müssen, streben wir an, mit Ihnen eine Zahlungsvereinbarung abzuschliessen.
Für allfällige Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir danken für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüssen

     
Beilagen

Fragebogen

ACT.08.0 ANSCHREIBEN ZUM FRAGEBOGEN/2

